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1 Einleitung

Ein großer Teil des Kapitals eines landwirtschaftlichen Betriebes ist in Gebäuden, 
Einrichtungen und Tierbeständen gebunden. Dass diese enormen Werte oder gan-
ze Betriebsexistenzen in wenigen Minuten durch Brandschäden zerstört werden 
können, wird oft nicht bedacht. Zudem entspricht die Gebäude- und Inventar-
versicherung nicht immer dem tatsächlichen Wert des Versicherungsobjektes und 
häufig ist aufgrund geänderter rechtlicher Gegebenheiten der Wiederaufbau an 
gleicher Stelle oder in gleicher Ausführung nicht möglich. 

Besonders gravierend sind derartige 
Schadensfälle dann, wenn die Gesund-
heit oder das Leben von Menschen nach-
haltig beeinträchtigt wird. Aber auch der 
Verlust oder die Schädigung von Tieren 
ist nicht immer durch Versicherungszah-
lungen auszugleichen. 

Dass immer wieder landwirtschaftli-
che Gebäude Opfer von Flammen werden 
(Abb. 1), hat unterschiedlichste Gründe; 
meist kommen mehrere Faktoren zusam-
men. Die baulichen Gegebenheiten, die 
technischen Einrichtungen, die Bewirt-
schaftung durch den Betreiber und die 
Zugänglichkeit für Betriebsfremde – das 
sind Kriterien, die das Gefährdungspo-
tenzial maßgeblich beeinflussen. Denn durch gezielte vorbeugende Maßnahmen 
lässt sich das Risiko eines Brandes stark reduzieren. 

In diesem Heft wird beschrieben, was Planer und Betreiber landwirtschaftli-
cher Gebäude beachten sollten, um zu verhindern, dass der „rote Hahn“ auf dem 
Dach kräht. 

Was bedeutet Brandschutz? 
Unter dem Begriff Brandschutz werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die 
eine Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern sollen. Dabei 

Abb. 1: Ausgebrannte Scheune (Foto: Meyer)
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unterscheidet man zwischen dem vorbeugenden und dem abwehrenden Brand-
schutz (Tab. 1).

Tab. 1: Einordnung verschiedener Brandschutzmaßnahmen

Was
Brandschutz

vorbeugend/passiv
abwehrend/aktiv

baulich organisatorisch

Wann
bei der Errichtung/ 
Änderung

im laufenden Betrieb im Brandfall

Wie
Mindestanforderungen 
nach Landesbauordnung

Unfallverhütungsvorschriften, 
Arbeitsschutzvorschriften usw.

in der Regel durch 
die Feuerwehr

Zum vorbeugenden (oder passiven) Brandschutz gehört alles, was dazu dient, 
dass Brände möglichst gar nicht erst entstehen und dass notwendige Lösch- 
und Rettungsmaßnahmen bestmöglich vorbereitet sind. Das sind bauliche und 
anlagentechnische Maßnahmen, die schon bei der Errichtung oder Änderung 
einer baulichen Anlage zu berücksichtigen sind, aber auch organisatorische Maß-
nahmen, auf die im laufenden Betrieb zu achten ist. 

Der abwehrende (oder aktive) Brandschutz hingegen umfasst alle Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Bränden sowie zur Rettung von Mensch und Tier. Diese 
Aufgaben müssen meist – abgesehen von kleineren Bränden in der Entstehungs-
phase – der Feuerwehr überlassen werden, die dafür ausgebildet und ausgerüstet 
ist. 

2 Baulicher Brandschutz – Regelbauten 

2.1 Regelwerke für den baulichen Brandschutz
Beim Bau oder Umbau von Gebäuden oder baulichen Anlagen sind zahlreiche 
Vorschriften zu beachten, die von den Bundesländern erstellt werden und in den 
jeweiligen Landesbauordnungen zu finden sind. Da diese Bauordnungen an vie-
len Stellen voneinander abweichen, wird in diesem Heft die Musterbauordnung 
(MBO, Ausgabe 2002) zugrunde gelegt, die zwar als Vorlage für die Landesbau-
ordnungen erstellt wurde, aber in keinem Bundesland unverändert übernommen 
wurde. Deshalb können die Aussagen zum baulichen Brandschutz hier nur auf 

die Probleme hinweisen und als Beispiel gelten; die konkreten Anforderungen 
sind in den Landesbauordnungen zu finden oder bei der Bauaufsichtsbehörde zu 
erfragen.

Entsprechend den in der Musterbauordnung vorgeschlagenen Grundsätzen 
gestalten gegenwärtig die Bundesländer ihre Bauordnungen neu. Dabei wird unter 
anderem der Nachweis für den baulichen Brandschutz zunehmend auf sachver-
ständige, nachweisberechtigte Personen verlagert. Dadurch soll die Verantwor-
tung der am Bau Beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter) 
gestärkt und die behördliche Bauaufsicht von Prüfpflichten im Genehmigungs-
verfahren entlastet werden.

Die Anforderungen der Bauaufsicht beruhen weitgehend auf den Rechtsvor-
schriften und den technischen Regelwerken wie etwa Bauregellisten, technischen 
Baubestimmungen und DIN-Normen. Da die nationalen Standards zunehmend 
durch europäische Normen ersetzt werden, ist hier mit einigen Änderungen zu 
rechnen. So ist die neue DIN EN 13501 „Klassifizierung von Bauprodukten und Bau-
arten zu ihrem Brandverhalten“ parallel zur alten Normenreihe DIN 4102 „Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen“ gültig und soll diese später ersetzen. 

2.2 Gebäudeklassen
Die Brandschutzanforderungen in den Bauordnungen sind abhängig von soge-
nannten Gebäudeklassen und beziehen sich unter anderem auf
•	 Grenz- und Gebäudeabstände,
•	 die Ausführung von Bauteilen wie Wände, Decken, Treppen, Schächte und Ka-

nalführungen der Haustechnik,
•	 die Ausführung von Rettungswegen und Fluchtmöglichkeiten (Rettungswege, 

Fluchtfenster, Fluchttreppenanlagen usw.),
•	 Zufahrten und Aufstellflächen für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge.
Der Umfang der brandschutztechnischen Anforderungen an Gebäude ist abhän-
gig von der Nutzung, der Grundfläche und der Gebäudehöhe. Nach diesen Kri-
terien sind in der Musterbauordnung (§ 2) fünf Gebäudeklassen mit folgenden, 
vereinfachten Zuordnungen aufgeführt:
•	 Zu den Gebäudeklassen 1 bis 3 gehören Gebäude mit einer Fußbodenoberkan-

te der Aufenthaltsräume von höchstens 7 m über der Geländeoberfläche. Es 
sind mehrere Nutzungseinheiten möglich. 
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Elektrische Leitungen und Rohrleitungen dürfen deshalb durch feuerhemmen-
de und feuerbeständige, raumabschließende Bauteile sowie Brandwände nur hin-
durchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu 
befürchten ist oder bestimmte Vorkehrungen dagegen getroffen werden. Dies 
gewährleisten zum Beispiel Brandschotts, die im Brandfall die Öffnung verschlie-
ßen und den gleichen Feuerwiderstand aufweisen wie die betroffene Wand oder 
Decke. Rohrleitungen müssen außerdem bei Brandwänden und feuerbeständigen 
Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A nach DIN 4102) beste-
hen.

Dies gilt auch für Lüftungsleitungen und Lüftungskanäle. Lüftungsleitungen 
ohne Öffnungen dürfen durch einen brandschutztechnisch abgetrennten Raum 
oder Bereich geführt werden, wenn sie in der gleichen Feuerwiderstandsklasse 
wie die Wand (F 30, F 60, F 90) erstellt werden oder ein zugelassenes Lüftungs-
kanalsystem mit der entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit verwendet wird 
(Tab. 5).

Tab. 5: Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile nach DIN EN 13501 und DIN 41021)

Bauaufsichtliche 
Benennung

Feuerschutzabschlüsse Rauchschutz-
türen 

(DIN 18095)

Kabel- 
abschottung

Rohr- 
abschottungohne 

Rauchschutz
mit  

Rauchschutz

Feuerhemmend
EI2 30-C EI2 30-C200 EI 30 EI 30
T 30 T 30 S  30 R  30

Hochfeuerhemmend
EI2 60-C EI2 60-C200 EI 60 EI 60
T 60 T 60 S  60 R  60

Feuerbeständig
EI2 90-C EI2 90-C200 EI 90 EI 90
T 90 T 90 S  90 R  90

Rauchdicht und 
selbstschließend

CS200 
RS

1) Die Bezeichnungen nach DIN 4102 sind grau hinterlegt: T steht für Türen und Klappen; S für Schott und 
Kabelbrandschott; R für Rohrabschottung und -durchführung. Bei den Bezeichnungen der DIN EN 13501 
steht E (Étanchéité) für Raumabschluss; I (Isolation) für Wärmedämmung unter Brandeinwirkung; C (Clo-
sing) für selbstschließende Eigenschaft; S (Smoke) für Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit; …200 für 
Temperaturbeanspruchung 200 °C.

2.10 Flucht- und Rettungswege 
Im Brandfall müssen sich Personen auf dem schnellsten Weg aus dem Gefahren-
bereich in Sicherheit bringen können. Dieser Fluchtweg darf von der am ungüns-
tigsten gelegenen Stelle einer Nutzungseinheit bis zu einem Ausgang ins Freie 
oder zu einem sogenannten notwendigen Treppenraum daher höchstens 35 m 
betragen und muss laut Arbeitsstättenverordnung entsprechend gekennzeichnet 
sein (Abb. 6). Natürlich erfüllen Fluchtwege nur dann ihren Zweck, wenn sie nicht 
zugestellt sind.

Türen in Fluchtwegen müssen sich nach Arbeitsstättenverordnung in 
Fluchtrichtung öffnen und jederzeit ohne Hilfsmittel öffnen lassen. Kipp-, Hub-, 
Roll- und Schiebetüren sind daher als Fluchtwegtüren nicht zugelassen. 

Zur Rettung von eingeschlossenen Personen sind zwei voneinander unabhän-
gige Rettungswege erforderlich. 

Der erste Rettungsweg ist immer baulich sicherzustellen und entspricht in der 
Regel dem Fluchtweg (Abb. 7). Er führt bei Nutzungen in Obergeschossen über 
die notwendige Treppe. Diese muss in 
einem an einer Außenwand gelegenen 
Treppenraum angeordnet sein und über 
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie 
führen. 

Der zweite Rettungsweg kann auch 
über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
(tragbare Leitern und Hubrettungsfahr-
zeuge) sichergestellt werden. Fenster, 
die zur Rettung von Menschen dienen, 
müssen über ein lichtes Maß von min-

Abb. 6: Kennzeichnung eines Fluchtweges – in vielen Ställen noch ein ungewohntes Bild

Abb. 7: Ein kurzer Weg ins Freie ist ebenso wichtig wie 
der Zugang für die Rettungskräfte (Foto: Kleinken)
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